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Einführung und Ausgangslage 
Im Rahmen der Swiss Team Challenge 2026 kommen TeilnehmerInnen verschiedener 
Alterskategorien zusammen. Entsprechend gilt es, dem Jugendschutz bei der Planung und 
Durchführung zusätzlich Rechnung zu tragen.  

Grundsätzlich obliegt die Verantwortung beim Jugendschutz den teilnehmenden Clubs. Mit 
den aufgeführten Massnahmen kommt der Verein Swiss Team Challenge der Verpflichtung 
nach, die Sektionen bei der Wahrnehmung ihrer Verantwortung zu unterstützen. 

Im folgenden Jugendschutzkonzept werden die Grundlagen zusammengetragen und 
Massnahmen aufgeführt, wobei zwischen dem Schutz vor Übergriffen und der 
Suchtmittelprävention unterschieden wird.  

Grundlagen 
Veranstaltungsübersicht 
Die Swiss Team Challenge ist ein Breitensportanlass mit ca. 200 Teilnehmenden. Der 
Wettkampf dauert von Samstagmorgen 02.05.2026 bis Sonntagmittag 03.05.2026. 

Vorgaben und Empfehlungen 
Schutz vor Übergriffen: 
        > «Merkblatt keine Sexuelle Übergriffe» - SLRG Schweiz 

Suchtmittelprävention: 
        > «Checkliste Veranstaltungen» - Cool&Clean 
 > «Jugendschutzkonzept» - Swiss Olympic 

Definitionen 
Alterskategorien: 
     - u16: Personen mit Geburtstag nach dem 13.09.2008 
     - u18: Personen mit Geburtstag nach dem 13.09.2006 und vor dem/am 13.09.2008 
     - ü18: Personen mit Geburtstag vor dem/am 13.09.2006 

Wettkampfkategorien: 
      - Youth (Damen und Herren):  TN mit Jahrgang 2008 und jünger 
      - Open (Damen und Herren):  TN mit Jahrgang 2010 oder älter 

Formen von Übergriffen gemäss Merkblatt sexuelle Übergriffe (SLRG): 

• Regelübertretung 
• Grenzverletzung 

https://www.slrg.ch/sites/default/files/2025-04/Richtlinie_keine_sexuellen_Uebergriffe.pdf
https://www.slrg.ch/sites/default/files/merkblatt_keine_sexuellen_uebergriffe.pdf
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• Sexuelle Belästigung 
• Sexueller Übergriff 

Schutz vor Übergriffen 
Der Schutz vor sexuellen Übergriffen soll im Rahmen dieses Wettkampfes mit 
entsprechender Sensibilisierung der Leitenden und Helfenden, sowie mit 
Infrastrukturmassnahmen sichergestellt werden.  

Sensibilisierungsmassnahmen: 
Verantwortliche in 
den Sektionen 

Folgende Angaben werden bei der Anmeldung erfragt: 
▪ Anzahl TN in Wettkampfkategorien inkl. Geburtsdatum 
▪ Melden eines Jugendverantwortlichen pro Sektion, unter Angabe von: 

o Name und Vorname 
o Geburtsdatum 
o Telefon (nur Verantwortliche) 

 

Folgende Einverständnis wird mit Teilnahme an dem Wettkampf von 
den Jugendverantwortlichen mit u16/u18 TN eingegangen: 
▪ Übernahme der Aufsichtspflichten während des gesamten Anlasses 

(Wettkampf, Rahmenprogramm, Übernachtung) von der 
jugendverantwortlichen Person 
 

Helfende Für die Helfenden gelten folgende Sensibilisierungsmassnahmen: 
▪ Bei der Rekrutierung werden folgende Angaben erfragt: 

o Name und Vorname 

Infrastruktur: 
Umkleide- & 
Duschinfrastruktur 

Auf eine Unterteilung der Garderoben und Duschen in 
verschiedene Alterskategorien wird verzichtet. Bei den Duschen 
und Garderoben im Schwimmbad stehen genügend 
Einzelkabinen zur Gewährleistung der Privatsphäre zur 
Verfügung. 
Bei Bedenken oder Beobachtungen von Verletzungen der 
Privatsphäre bitten wir um sofortige Kontaktaufnahme mit dem 
OK oder dem Schwimmbadpersonal. 
 

Ablauf bei festgestellten Übergriffen: 
Grundsätzlich gilt: 
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• Alle Tn intervenieren bei jeder Form von Übergriff 
• Jegliche sexuelle Belästigung / Übergriff muss der Sicherheits-

verantwortlichen Person umgehend gemeldet werden. Diese übernimmt die 
Verantwortung über das weitere Vorgehen (gemäss Interventionsschemen 
Merkblatt sexuelle Übergriffe): 

▪ Intervention 
▪ Einbezug und Unterstützung durch Verband klären 
▪ Krisenstab einsetzen oder zusammenstellen Zuständigkeit 

klären 
▪ Einbezug Fachstelle prüfen 
▪ Evtl. Ombudsstelle bestimmen 
▪ Federführende Person bestimmen 
▪ Aufgaben verteilen 

Suchtmittelprävention 
Das Abendprogramm des Anlasses sieht explizit den Ausschank von Alkohol an 
berechtigte TN vor. Entsprechend werden folgende Massnahmen im Barbetrieb und 
während des restlichen Anlasses umgesetzt, um die Suchtmittelprävention zu 
gewährleisten. 

Alkoholprävention: 
Alterskontrolle 
Alkoholausschank 

Mit folgenden Massnahmen wird der Ausschank an u16/u18 Tn 
kontrolliert: 
▪ Den Teilnehmern wird gemäss Anmeldung via 

Sektionsverantwortliche das Armband abgegeben (grün=ü18, 
gelb=16-18) abgegeben. Ohne Armband gibt es kein Alkohol. 

▪ Das Barpersonal kontrolliert im Zweifelsfall das Alter anhand eines 
amtlichen Ausweises. 

▪ Deutliche Hinweise auf Jugendschutz (Plakate hinter Bar) 
▪ Allfällige Intervention durch Security-Personal bei Regelverstössen 

(Weitergabe von Alkohol an nicht berechtigte Tn) 
▪ Das Ressort Administration bestellt die Materialien bis am 

10.04.2026 bei Cool and Clean und sorgt für die Verteilung an die 
Sektionen. 

▪ Das Ressort Sicherheit kontrolliert die Umsetzung der Massnahmen 
fortlaufend. 

▪ Das Ressort Verpflegung stellt die Schulung der Barmitarbeitenden 
sicher. 

 

https://www.slrg.ch/sites/default/files/merkblatt_keine_sexuellen_uebergriffe.pdf
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Allgemeine 
Alkoholprävention  

Unabhängig vom Jugendschutz gelten folgende 
Sensibilisierungsmassnahmen: 
▪ Angebot von günstigeren alkoholfreien Getränken, gratis 

Leitungswasser 
▪ Keine Verkaufsaktionen («Happy Hour») 
▪ Kontrolle der Vorkehrungen durch instruiertes Security-Personal 
▪ Kein Verkauf von Alkohol an bereits betrunkene Personen 
 

Tabakprävention: 
Allgemeine 
Tabakprävention 

Es gelten folgende Sensibilisierungsmassnahmen: 
▪ Kein Verkauf von Tabakprodukten 
▪ Rauchverbot auf dem Freibadareal, in Essräumlichkeiten, in 

Unterkunft. 
▪ Kein Sponsoring der Tabakindustrie. 
 

Regelverstösse 
Regelverstösse während des Events oder des Abendprogramms werden nach Ermahnung 
im Wiederholungsfall mit der Verweisung aus dem Gelände geahndet. Das 
Organisationskomitees und der Wettkampfchef behalten sich vor, bei Regelverstössen 
während des gesamten Anlasses die betreffende Sektion mit disziplinarischen 
Massnahmen bis zum Ausschluss vom Wettkampf zu sanktionieren. 

 


